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THEMEN DIESER AUSGABE

Dezember 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf die deutschen Unternehmen kommen wieder Änderungen zu. Da ist zum einen 
die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts, die schon 2021 beschlossen 
wurde, aber erst 2024 in Kraft treten wird. Diese Reform bringt vor allem Änderungen 
für die Rechtsform der GbR, wirkt sich aber auch auf andere Personengesellschaften 
aus. Im Steuerrecht hat die Reform ebenfalls Folgen, auch wenn eine kurzfristige 
Gesetzesänderung diese Folgen zumindest für 2024 ausklammert. Darüber hinaus 
müssen sich alle Unternehmen auf die Einführung der Pflicht zur e-Rechnung vorbe-
reiten, zu der das Bundesfinanzministerium jetzt schon einige Vorabhinweise gege-
ben hat. Diese und weitere Themen lesen Sie in dieser Ausgabe, zu der Sie hier die 
Inhaltsübersicht finden:

 ALLE STEUERZAHLER 
3  Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz 
3  Prozess- und Verzugszinsen sind steuerpflichtige Einnahmen  
4  Außergewöhnliche Belastung trotz steuerpflichtiger Ersatzleistung   
7  Rückzahlung von Erstattungszinsen als negative Kapitalerträge   
7  Beitragshöhe hängt vom Einkommen beider Ehegatten ab  

 UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER
2  Vorabhinweise zur Einführung der e-Rechnung 
4  Kurzfristige Vermietung von Wohn- und Schlafräumen  
5  Modernisierung des Personengesellschaftsrechts
5  Steuerliche Folgen des MoPeG  
7 Unrichtiger oder unberechtigter Steuerausweis 
8  Anspruch auf Vorsteuerabzug der Einfuhrumsatzsteuer  

 GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER
3  Anscheinsbeweis für private Kfz-Nutzung durch Geschäftsführer II   

 ARBEITGEBER 
2  Insolvenzgeldumlage bleibt 2024 unverändert bei 0,06 %   
2  SV-Meldeportal ersetzt sv.net  
3  Dokumentation von Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit  

 IMMOBILIENBESITZER
2 Klage gegen Untätigkeit der Finanzämter bei Grundsteuer  
7  Umfang der Erbschaftsteuerbefreiung eines Familienheims  

	 diese Meldung finden Sie in der Spalte „kurz notiert“

Die Verwandlung unserer Büroräume ist abge-
schlossen – und das musste natürlich gefeiert 
werden. In einer entspannten Atmosphäre haben 
wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, ihren 
Familien, Freunden und Angehörigen enthüllt, 
welch wunderbare Veränderungen bei WW+KN 
Regensburg entstanden sind.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Mitwir-
kenden für die tolle Organisation und bei sämt-
lichen Gästen bedanken, die uns am 9. Novem-
ber 2023 besucht haben und gemeinsam einen 
wundervollen Abend verbracht haben.
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UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER

VORABHINWEISE ZUR EINFÜHRUNG 
DER E-RECHNUNG
Das Bundesfinanzministerium hat erste Hinweise zu der ab 2025 geplanten 
Pflicht zur Ausstellung elektronischer Rechnungen im B2B-Bereich gegeben.

Mit dem Wachstumschancengesetz soll ab 2025 die elektronische Rechnung (e-Rech-

nung) zum Standard für Lieferungen und Leistungen an andere Unternehmer werden. 

Dieses Vorhaben basiert auf Plänen der EU und ist der erste Schritt zur Einführung 

eines nationalen Meldesystems für alle Umsätze, mit dem der Fiskus Umsatzsteuer-

betrug bekämpfen will. Bei Lieferungen und Leistungen an Endverbraucher ändert 

sich dagegen zunächst nichts.

Um das vom Fiskus gesetzte Ziel für die e-Rechnung zu erreichen, muss diese ein 

strukturiertes Format haben, das auto-

matisch weiterverarbeitet werden kann. 

Es kommt also nicht nur auf einen elekt-

ronischen Übermittlungsweg an, sondern 

ebenso auf die Verwendung des richtigen 

elektronischen Formats. Reine PDF-Dateien, 

die bisher gerne als „elektronische Rech-

nung“ zum Einsatz kommen, sind dagegen 

ab 2025 nicht mehr ohne weiteres zulässig. Auch wenn das Gesetz noch nicht verab-

schiedet ist, hat das Bundesfinanzministerium vorab Hinweise dazu gegeben, welche 

Formate für die e-Rechnung künftig anerkannt werden und was Unternehmen jetzt 

schon bedenken sollten.

Die Finanzverwaltung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Rechnung nach 

dem XStandard oder nach dem ZUGFeRD-Format ab Version 2.0.1 eine Rechnung in 

einem strukturierten elektronischen Format darstellt, die der europäischen Norm für 

die elektronische Rechnungsstellung entspricht. Sofern das Gesetz in diesem Punkt 

unverändert beschlossen werden sollte, würden daher auch Rechnungen in diesen 

beiden Formaten ab 2025 die neuen umsatzsteuerlichen Anforderungen für eine 

e-Rechnung erfüllen.

Diese Aussage ist deshalb von Bedeutung, weil verschiedene Softwarelösungen 

mindestens eines der beiden Formate schon unterstützen, zumal seit November 2020 

alle Rechnungen an Behörden über 1.000 Euro als e-Rechnung nach dem XStandard 

ausgestellt werden müssen. Das Ministerium weist aber der Vollständigkeit halber 

darauf hin, dass auch weitere Rechnungsformate die gesetzlichen Anforderungen 

an eine e-Rechnung erfüllen können. Weil die e-Rechnung zunächst nur für inländi-

sche Umsätze obligatorisch sein wird, hat man die Erörterungen bis jetzt aber auf die 

gebräuchlichsten inländischen Formate beschränkt.

Außerdem hat die Finanzverwaltung entschieden, dass ab der Einführung der obliga-

torischen e-Rechnung bei einem hybriden Format, das einen strukturierten Teil mit 

einem für Menschen lesbaren Teil kombiniert (z.B. PDF-Datei mit als XML eingebetteter 

ZUGFeRD-Rechnung), anders als bisher der strukturierte Teil maßgeblich sein wird. 

Im Fall einer Abweichung zwischen den beiden Teilen haben dann die Daten aus dem 

strukturierten Teil Vorrang vor den Daten aus der Bilddatei. An der grundsätzlichen 

Zulässigkeit eines hybriden Formats ändert dies aber nichts.

	KURZ NOTIERT
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INSOLVENZGELDUMLAGE 
BLEIBT 2024 UNVERÄNDERT 
BEI 0,06 %
Da die Rücklage für das Insolvenzgeld die 
durchschnittlichen jährlichen Aufwendungen 
der vorhergehenden fünf Kalenderjahre über-
steigt, plant das Bundesarbeitsministerium 
auch für das kommende Jahr eine reduzierte 
Insolvenzgeldumlage. Statt des regulären 
Satzes von 0,15 % soll der Umlagesatz für 2024 
wie schon in diesem Jahr bei 0,06 % liegen.

KLAGE GEGEN UNTÄTIGKEIT 
DER FINANZÄMTER BEI 
GRUNDSTEUER
Millionen Einsprüche gegen Grundsteuer-
wertbescheide werden von den Finanzämtern 
seit über einem halben Jahr nicht bearbeitet. 
Gegen diese Untätigkeit wollen nun der Bund 
der Steuerzahler Deutschland (BdSt) und der 
Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland 
gerichtlich vorgehen. Hintergrund ist, dass die 
Verbände erhebliche Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit der neuen Grundsteuerregeln 
in einigen Bundesländern haben, ohne einen 
vom Finanzamt zurückgewiesenen Einspruch 
aber keine Musterklage gegen die Grundsteuer 
beim Finanzgericht bis hoch zum Bundesver-
fassungsgericht erheben können. In zunächst 
vier Musterfällen aus den Ländern Nordrhein-
Westfalen, Sachsen, Berlin und Bremen haben 
die Verbände daher eine Untätigkeitsklage 
gegen die jeweiligen Finanzämter unterstützt.

SV-MELDEPORTAL ERSETZT 
SV.NET
Die Sozialversicherungsträger haben eine neue 
Webanwendung entwickelt, die das von vielen 
Arbeitgebern genutzte sv.net ersetzen soll. 
Dieses SV-Meldeportal wurde im Oktober frei-
geschaltet und steht den Nutzern in den Jahren 
2023 und 2024 noch kostenlos zur Verfügung, 
sofern sich die Arbeitgeber oder deren Auftrag-
nehmer bis zum 31. März 2024 als Nutzer regis-
trieren. Danach kostet die Nutzung 36 Euro 
für eine oder 99 Euro für mehrere Betriebs-
nummern. Bis zum 31. Dezember 2023 kann 
das Vorläuferprodukt sv.net weiterhin genutzt 
werden. Das neue SV-Meldeportal ist unter 
der Webadresse www.sv-meldeportal.de zu 
erreichen. Für die Anmeldung ist ein Zertifikat 
notwendig, für das sich Nutzer auf der neuen 
Website mein-unternehmenskonto.de registrie-
ren müssen.

Dezember 2023
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Beim EDI-Verfahren ist sich das Ministerium der Bedeutung des Verfahrens für bestimmte 

Bereiche der Wirtschaft bewusst. Die Finanzverwaltung arbeitet deshalb aktuell an einer 

Lösung, die die Weiternutzung der EDI-Verfahren auch unter dem künftigen Rechtsrah-

men so weit wie möglich sicherstellen soll. Dass mit der Einführung des transaktionsbe-

zogenen Meldesystems zu einem späteren Zeitpunkt an bestimmten EDI-Verfahren noch 

technische Anpassungen vorgenommen werden müssen, kann derzeit allerdings nicht 

ausgeschlossen werden.

Laut der Entwurfsfassung des Gesetzes können Unternehmen in einem Übergangszeit-

raum bis Ende 2025 statt einer e-Rechnung auch eine sonstige Rechnung ausstellen. Für 

Unternehmen, deren Gesamtumsatz im Vorjahr nicht mehr als 800.000 Euro betragen 

hat, gilt diese Übergangsfrist sogar bis Ende 

2026. Das Ministerium weist allerdings darauf 

hin, dass zumindest die Entgegennahme einer 

e-Rechnung schon ab dem 1. Januar 2025 für 

alle inländischen Unternehmer verpflichtend 

sein wird. Die Übergangsregelung betrifft nach 

derzeitigem Stand nur die Ausstellung einer 

Rechnung. Wenn der Rechnungsaussteller sich 

für die Verwendung einer elektronischen Rechnung entscheiden sollte, muss der Rech-

nungsempfänger diese daher auch entgegennehmen.

Allerdings hat der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Wachstumschancengesetz 

bereits gefordert, die Einführung der e-Rechnung um zwei Jahre zu verschieben. Um 

der Wirtschaft genügend Zeit für die Klärung der vielen Anwendungsfragen, die Berück-

sichtigung branchenspezifischer Besonderheiten und die Anpassung der Geschäftspro-

zesse und IT-Systeme zu geben, soll daher nach dem Willen des Bundesrats auch der 

Empfang von e-Rechnungen erst ab dem 1. Januar 2027 verpflichtend sein.

Der Bundestag hat bereits die generelle Übergangsfrist für die Verwendung einer sons-

tigen Rechnung um ein Jahr bis Ende 2026 verlängert, allerdings mit der Maßgabe, dass 

die Ausstellung einer sonstigen Rechnung anstelle einer e-Rechnung in dieser Zeit die 

Zustimmung des Empfängers voraussetzt. Nachdem der Bundesrat zum Wachstums-

chancengesetz in seiner November-Sitzung den Vermittlungsausschuss angerufen hat, 

sind auch bei dieser Regelung noch weitere Änderungen vorstellbar. Über den letztendli-

chen Einführungszeitpunkt werden die Parlamente voraussichtlich kurz vor dem Jahres-

ende entscheiden. 

ALLE STEUERZAHLER

ECKPUNKTE FÜR EIN BÜROKRATIE-
ENTLASTUNGSGESETZ
Mit dem nächsten Bürokratieentlastungsgesetz sollen Aufbewahrungsfristen 
verkürzt und Schriftformerfordernisse so weit wie möglich reduziert wer-
den.

Zusammen mit dem Wachstumschancengesetz, das Thema der letzten Ausgabe war, 

hat das Bundeskabinett auch Eckpunkte für ein neues Bürokratieentlastungsgesetz 

beschlossen. Der Entwurf für dieses vierte Bürokratieentlastungsgesetz wird jetzt vom 

Bundesjustizministerium ausgearbeitet und geht dann ins Gesetzgebungsverfahren. 

Neben einer Reduzierung von Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungs-

pflichten soll das Gesetz in vielen Bereichen, die bisher zwingend eine Ausfertigung in 

DOKUMENTATION VON 
SONNTAGS-, FEIERTAGS- 
UND NACHTARBEIT
Damit das Finanzamt Zuschläge für Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit als steuer-
frei anerkennt, verlangt es in der Regel eine 
genaue Aufzeichnung der Arbeitszeit. Weil 
statt der genauen Uhrzeit des Beginns und 
Endes der Nachtarbeit nur ein Zeitraum und 
die darin geleistete Stundenzahl aufgezeichnet 
wurde, verweigerte das Finanzamt daher einem 
Arbeitgeber die Steuerfreiheit der Zuschläge. 
Dem hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein 
widersprochen und festgestellt, dass ungenau-
ere Aufzeichnungen unschädlich sind, soweit 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Steu-
erfreiheit nachweislich erfüllt sind. Dass die 
Nachtarbeit geleistet wurde, war in diesem 
Fall unstreitig, es ging nur um den Umfang der 
Aufzeichnungspflicht.

PROZESS- UND VERZUGS-
ZINSEN SIND STEUER-
PFLICHTIGE EINNAHMEN
Prozess- und Verzugszinsen, die zwischen den 
Beteiligten eines juristischen Verfahrens abge-
wickelt werden, führen zu steuerpflichtigen 
Kapitalerträgen. Diese Kapitalerträge müssen 
daher vom Empfänger in der Einkommen-
steuererklärung angegeben werden. Darauf 
weist das Thüringer Finanzministerium hin. 
Die Zinsen sind in der Anlage KAP zu erfassen, 
soweit sie nicht mit anderen Einkunftsarten in 
Verbindung stehen und diesen zuzuordnen sind 
(z.B. bei gewerblichen Einkünften oder Vermie-
tungseinkünften).

ANSCHEINSBEWEIS FÜR  
PRIVATE KFZ-NUTZUNG 
DURCH GESCHÄFTSFÜHRER II
Nach dem Finanzgericht Köln hat sich auch 
das Finanzgericht Münster mit der Dienstwa-
gennutzung eines Gesellschafter-Geschäfts-
führers befasst und ist zu einem ähnlichen 
Ergebnis gekommen: Bei einem Alleingesell-
schafter-Geschäftsführer kann selbst dann ein 
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) 
führender Anscheinsbeweis für die Privatnut-
zung eines Firmenwagens vorliegen, wenn im 
Anstellungsvertrag ein Privatnutzungsverbot 
vereinbart wurde. Das Finanzgericht hat außer-
dem festgestellt, dass die vGA nicht nach der      
1 %-Regelung, sondern nach Fremdvergleichs-
grundsätzen zu bewerten ist, was zumindest 
im Streitfall zu einem noch höheren Ansatz der 
Privatnutzung geführt hätte. In jedem Fall hatte 
die vGA aufgrund des Anscheinsbeweises aber 
zur Folge, dass auch keine Sonderabschreibung 
auf das Fahrzeug möglich war, weil die Sonder-
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Papierform erfordert haben, auch eine elektronische Form ermöglichen. Insbesondere 

sind folgende Maßnahmen geplant:

• Aufbewahrungsfristen: Die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen 

für Buchungsbelege sollen von zehn auf acht Jahre verkürzt werden.

• Informationspflichten: Die Informationspflichten im Energierecht, im Außenwirt-

schaftsrecht, im Mess- und Eichwesen sowie im Rahmen der Wirtschaftsstatistik, 

Gewerbe- und Handwerksordnung als auch in branchen- und berufsspezifischen 

Verordnungen sollen auf Ansatzpunkte zur Entlastung für den Mittelstand überprüft 

werden.

• Schriftformerfordernisse: Die elektronische Form soll im Bürgerlichen Gesetzbuch 

die Regelform werden. Deshalb sollen 

zahlreiche Schriftformerfordernisse, die 

bisher eine eigenhändige Unterschrift 

erzwingen, soweit wie möglich aufgehoben 

werden. Daneben soll der Rechtsverkehr 

vereinfacht und so weit wie möglich digita-

lisiert werden.

• Arbeitsverträge: Die Verpflichtung des Arbeitgebers, bei Arbeitsverträgen einen 

Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen zu erteilen, soll entfallen, wenn 

ein Arbeitsvertrag in einer gesetzlichen elektronischen Form geschlossen wurde. 

Entsprechendes soll für in elektronischer Form geschlossene Änderungsverträge 

gelten. Davon ausgenommen bleiben jedoch die im Schwarzarbeitsbekämpfungs-

gesetz aufgeführten Wirtschaftsbereiche und Wirtschaftszweige.

• Arbeitszeugnisse: Für die Erteilung von Arbeitszeugnissen soll ebenfalls die elekt-

ronische Form ermöglicht werden.

• Arbeitszeit: Aushangpflichten durch den Arbeitgeber nach dem Arbeitszeitgesetz 

und dem Jugendarbeitsschutzgesetz kann dieser künftig auch erfüllen, indem er die 

geforderten Informationen über die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche Infor-

mations- und Kommunikationstechnik - etwa das Intranet - elektronisch zur Verfü-

gung stellt, sofern alle Beschäftigten freien Zugang zu den Informationen haben.

• Elternzeit: Das Schriftformerfordernis im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 

für Anträge auf Verringerung der Arbeitszeit und ihre Ablehnung sowie die Geltend-

machung des Anspruchs auf Elternzeit soll durch die Textform ersetzt werden.

• Beherbergung: Die Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige soll abge-

schafft werden.

• Lebensmittelauszeichnung: Für die vorzuhaltenden schriftlichen Aufzeichnungen 

über in loser Ware enthaltene Allergene soll die digitale Form ermöglicht werden. 

Dies gilt dann gleichzeitig auch für verpflichtende Informationen über in loser Ware 

enthaltene Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen.

Parallel dazu hat die Regierung eine Initiative zur Bürokratieentlastung auf Europäi-

scher Ebene angestoßen. In deren Fokus stehen kleine und mittlere Unternehmen. So 

soll die Europäische Definition von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) um 

eine zusätzliche Unternehmenskategorie der „Small Mid-caps“ (250-500 Mitarbeiter) 

erweitert sowie eine Überprüfung der finanziellen Schwellenwerte der KMU-Definition 

vorgenommen werden. 

INFOBRIEF

abschreibung eine betriebliche Nutzung von 
mindestens 90 % voraussetzt. Das Finanz-
amt und das Gericht gingen aber von einer 
Privatnutzung in Höhe von 50 % aus. Vor dem 
Hintergrund dieses und anderer Urteile soll-
ten Gesellschafter-Geschäftsführer ein Privat-
nutzungsverbot daher nicht nur vereinbaren, 
sondern auch durch geeignete Maßnahmen 
(Fahrtenbuch etc.) dessen Umsetzung doku-
mentieren, um nicht später eine böse Überra-
schung zu erleben.

AUSSERGEWÖHNLICHE        
BELASTUNG TROTZ STEUER-
PFLICHTIGER ERSATZLEIS-
TUNG
Eine steuerpflichtige Leistung, die Aufwendun-
gen ausgleichen soll, die als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar sind, führt nicht zu einer 
Kürzung der abziehbaren außergewöhnlichen 
Belastung. Der Bundesfinanzhof stellt sich mit 
dieser Entscheidung klar gegen ein Finanzamt, 
das einerseits ein vom Arbeitgeber der verstor-
benen Mutter gezahltes Sterbegeld als steuer-
pflichtigen Arbeitslohn berücksichtigte, ande-
rerseits aber den Abzug der Bestattungskosten 
als außergewöhnliche Belastung mit Verweis 
auf das Sterbegeld verweigerte. Diese Kürzung 
der Bestattungskosten sah der Bundesfinanz-
hof zu Recht als verfassungswidrige Doppelbe-
steuerung an. Eine Kürzung kommt nur in Frage 
für steuerfreie Ersatzleistungen.

KURZFRISTIGE VERMIETUNG 
VON WOHN- UND SCHLAF-
RÄUMEN
Nachdem der Bundesfinanzhof entschieden 
hatte, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
für die kurzfristige Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen nicht auf die Vermietung von 
Grundstücken und mit diesen fest verbunde-
nen Gebäuden beschränkt ist, hat das Bundes-
finanzministerium nun den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass entsprechend angepasst. 
Im Streitfall ging es um die Vermietung von 
Wohncontainern an Erntehelfer, die nun eben-
falls unter den ermäßigten Steuersatz fällt. 
Maßgeblich für die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes ist neben der Kurzfristigkeit der 
Vermietung, dass der Schwerpunkt der Leis-
tung in der Überlassung der Wohn- oder Schlaf-
räume zur Beherbergung liegt. Entscheidend ist 
dabei der Charakter der Leistung aus der Sicht 
eines Durchschnittsverbrauchers. Beispiels-
weise ist die Vermietung von nicht ortsfesten 
Hausbooten oder Wohnmobilen nicht begüns-
tigt, da dabei nicht der Beherbergungsgedanke 
im Vordergrund steht, sondern die Mobilität für 
die Gesamtleistung charakterbestimmend ist.

Dezember 2023
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MODERNISIERUNG DES PERSONENGE-
SELLSCHAFTSRECHTS
Durch das MoPeG treten 2024 wichtige Änderungen für Personengesell-
schaften in Kraft, insbesondere für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

Mit dem „Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts“, kurz MoPeG, 

haben Bundestag und Bundesrat 2021 eine Vielzahl von Änderungen für Personenge-

sellschaften beschlossen. Der Fokus des MoPeG liegt dabei auf einer Reform der Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR), deren Rechtsfähigkeit nun gesetzlich geregelt wird. 

Das Gesetz, das zum 1. Januar 2024 in Kraft treten wird, enthält zwar keine direkten 

Änderungen im Steuerrecht, wirkt sich aber zumindest indirekt auch dort aus.

Der Umfang des MoPeG wird nicht nur daran deutlich, dass schon der erste Gesetzent-

wurf mehr als 350 Seiten stark war, sondern auch daran, dass das MoPeG Änderungen 

an insgesamt 136 Gesetzen und Verordnungen vornimmt. Hier ist ein Überblick über die 

wesentlichen Änderungen durch das MoPeG, die ab 2024 gelten:

• Rechtsfähige GbR: Bisher gibt es keine gesetzliche Grundlage für eine Rechtsfähigkeit 

der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Zwar hat der Bundesgerichtshof einer am 

Rechtsverkehr teilnehmenden GbR schon vor mehr als zwanzig Jahren eine Rechtsfä-

higkeit bescheinigt, diese war aber nur in der Rechtsprechung anerkannt. Künftig kann 

die GbR auch nach dem Gesetz ein eigen-

ständiger Rechtsträger sein, der in eigenem 

Namen Rechte erwerben, Vermögen besit-

zen oder Verbindlichkeiten eingehen kann. 

Das Vermögen einer rechtsfähigen GbR ist 

damit nicht mehr nur gemeinschaftliches 

Vermögen der Gesellschafter (sog. Gesamt-

handsvermögen), sondern eigenständiges 

Vermögen der GbR. Voraussetzung für die Rechtsfähigkeit einer GbR ist, dass sie 

nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen 

soll. Die Rechtsfähigkeit der GbR ist also nicht zwingend, es kann auch weiterhin eine 

nicht rechtsfähige GbR gebildet werden, die sich auf die Rechtsverhältnisse unter den 

Gesellschaftern beschränkt. Auf die unbeschränkte, persönliche und gesamtschuld-

nerische Haftung eines GbR-Gesellschafters hat die Rechtsfähigkeit der GbR keine 

Auswirkungen.

• Gesellschaftsregister: In Anlehnung an das Handelsregister wird ein Gesellschaftsre-

gister eingeführt, in das sich eine rechtsfähige Gesellschaft eintragen lassen kann. Im 

Gesellschaftsregister werden auch die Gesellschafter und die Vertretungsbefugnisse 

eingetragen. Diese Eintragungen genießen einen vergleichbaren Gutglaubensschutz 

wie die Eintragungen für andere Gesellschaftsformen im Handelsregister. Zwar gibt 

es für eine rechtsfähige GbR keinen Zwang, sich im Gesellschaftsregister eintragen 

zu lassen, allerdings ist die Eintragung Voraussetzung für verschiedene Eintragungen 

in anderen Registern. Insbesondere dann, wenn eine GbR im Grundbuch eingetragen 

oder Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft werden soll, ist die Eintragung im 

Gesellschaftsregister zwingende Voraussetzung. Die Eintragung hat Vorteile für eine 

GbR, weil Vertragspartner auf die im Gesellschaftsregister erfassten Daten vertrauen 

können. Außerdem werden Änderungen im Gesellschafterbestand künftig zentral 

erfasst, womit nicht mehr diverse Grundbucheintragungen geändert werden müssen, 

wenn die GbR mehrere Grundstücke besitzt. Ist eine GbR im Gesellschaftsregister 

STEUERLICHE FOLGEN DES 
MOPEG
Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Perso-
nengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt zum          
1. Januar 2024 die Reform des Personengesell-
schaftsrechts in Kraft, die insbesondere Folgen 
für die GbR hat. Zwar sind im MoPeG selbst 
keine Änderungen an steuerlichen Vorschriften 
enthalten, das MoPeG hat aber trotzdem indi-
rekte Auswirkungen auch auf das Steuerrecht. 
An den ertragsteuerlichen Grundsätzen bei 
der Besteuerung von Personengesellschaften 
ändert sich durch das MoPeG nichts – nach wie 
vor erfolgt die Besteuerung auf der Ebene des 
Gesellschafters, nachdem die einheitliche und 
gesonderte Gewinnfeststellung bei der Gesell-
schaft erfolgt ist. Das MoPeG führt zwar für die 
GbR einen neuen Gewinnverteilungsmaßstab 
anhand der Beteiligungsverhältnisse ein. Dieser 
greift aber nur, wenn im Gesellschaftsvertrag 
keine abweichende Regelung getroffen wurde, 
was jedoch oft der Fall ist.

Spürbare Folgen hat das MoPeG dagegen bei 
der Grunderwerbsteuer. Das liegt daran, dass 
bestimmte Befreiungsregelungen bei der 
Grunderwerbsteuer an das gemeinschaftliche 
Vermögen der Gesellschafter (sog. Gesamt-
handsvermögen) geknüpft sind. Nachdem 
durch das MoPeG aber auch die GbR rechtsfähig 
wird und Vermögen in eigenem Namen erwer-
ben kann, wird das Konzept des Gesamthands-
vermögens bei Personengesellschaften durch 
das MoPeG abgeschafft. Stattdessen gibt es für 
alle Personengesellschaftsformen künftig das 
Gesellschaftsvermögen. Da das MoPeG selbst 
keine Übergangsregelung oder Änderung im 
Grunderwerbsteuerrecht vorsieht, würden die 
Steuerbefreiungsregelungen künftig ins Leere 
laufen. Bund und Länder diskutieren schon 
länger eine Reform der Grunderwerbsteuer, mit 
der auch dieses Problem gelöst werden sollte, 
doch diese Reform lässt noch auf sich warten.

Ohne eine gesetzliche Neuregelung würden 
daher ab 2024 nicht nur neue Grundstücks-
geschäfte bei Personengesellschaften nicht 
mehr unter die Steuerbefreiungsregelungen 
fallen, sondern auch bereits in der Vergangen-
heit durchgeführte Immobilienübertragungen. 
Das liegt daran, dass die Steuerbefreiung eine 
Beteiligung des veräußernden Gesellschafters 
am Gesamthandsvermögen für mindestens    
10 Jahre voraussetzt (sog. Nachbehaltensfrist). 
Mit der Abschaffung des Gesamthandsvermö-
gens wäre es ohne weitere gesetzliche Ände-
rung aber auch für vor 2024 erfolgte Übertra-
gungen unmöglich, diese Nachbehaltensfrist 
einzuhalten.
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eingetragen, muss sie den Namenszusatz „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts“ (eGbR) führen.

• Umwandlung & Statuswechsel: Die eGbR ist künftig ein umwandlungsfähiger 

Rechtsträger im Sinne des Umwandlungsgesetzes, kann also beispielsweise in eine 

GmbH umgewandelt werden. Für die eGbR ist künftig auch ein reiner Statuswechsel 

zu einer offenen Handelsgesellschaft (oHG) oder einer Partnerschaftsgesellschaft 

möglich. Dabei wird die eGbR vom Gesellschaftsregister ins Handels- oder Partner-

schaftsregister umgetragen. Dieser Statuswechsel ist natürlich auch in umgekehr-

ter Richtung, also von der oHG oder PartG zur eGbR möglich.

• Beteiligungsverhältnisse: Falls der Gesellschaftsvertrag keine abweichende Rege-

lung enthält, hatte bisher jeder Gesellschafter einen gleich großen Anteil an der 

Gesellschaft. Damit hatte jeder Gesellschafter eine gleichwertige Stimme, unab-

hängig vom Umfang des Anteils, den der Gesellschafter zur Gesellschaft beisteuert. 

Künftig orientieren sich die Beteiligungs-

verhältnisse der Gesellschafter stattdes-

sen an deren Beiträgen zur Gesellschaft, 

wobei der Gesellschaftsvertrag auch 

weiterhin eine abweichende Regelung 

vorsehen kann. Der Beitrag eines Gesell-

schafters kann dabei nicht nur in Vermö-

genswerten bestehen, sondern auch in 

der Leistung von Diensten. Die Stimmkraft und der Anteil am Gewinn und Verlust 

richten sich künftig vorrangig nach den vereinbarten Beteiligungsverhältnissen oder 

nach dem Verhältnis der vereinbarten Werte der Beiträge, falls keine Beteiligungs-

verhältnisse vereinbart worden sind. Falls auch keine Werte der Beiträge vereinbart 

worden sind, hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf den Wert seines Beitrags 

auch weiterhin die gleiche Stimmkraft und einen gleichen Anteil am Gewinn und 

Verlust. Von diesen gesetzlichen Regelungen zum Anteil an Gewinn und Verlust und 

der Stimmkraft können die Gesellschafter natürlich im Gesellschaftsvertrag abwei-

chen.

• Ausscheiden & Nachhaftung: Viele Gründe, die bisher zur Auflösung der Gesell-

schaft geführt haben (z.B. Tod oder Insolvenz eines Gesellschafters), führen künftig 

nur zum Ausscheiden des Gesellschafters. Die Nachhaftung eines ausgeschiedenen 

Gesellschafters wird auf Verbindlichkeiten und Schadensersatzansprüche begrenzt, 

die vor seinem Ausscheiden begründet wurden. Treten die Erben eines Gesellschaf-

ters nach dessen Tod in die Gesellschaft ein anstatt abgefunden zu werden, kann 

jeder Erbe verlangen, die Stellung eines Kommanditisten zu erhalten.

• Gesellschaftssitz: Eine Personengesellschaft kann künftig einen vom inländischen 

Vertragssitz abweichenden Verwaltungssitz haben, wie dies für Kapitalgesellschaf-

ten schon lange möglich ist. Dieser kann auch im Ausland liegen, sofern die Gesell-

schaft in diesem Staat anerkannt ist. Diese Änderung ist insbesondere für die GmbH 

& Co. KG relevant, die damit ebenfalls einen ausländischen Verwaltungssitz haben 

kann.

• Freiberuflergesellschaft: Künftig stehen auch Freiberuflern die Rechtsformen 

einer oHG oder KG offen, sofern das Berufsrecht dies zulässt. Damit können Freibe-

rufler nun auch die GmbH & Co. KG als haftungsbeschränkte Form der Personenge-

sellschaft wählen, sobald das Berufsrecht entsprechend angepasst wurde.

Hier kommt das Wachstumschancengesetz 
ins Spiel, über das Bundestag und Bundesrat 
derzeit beraten. Darin war zunächst nur eine 
kleine Lösung vorgesehen, die klarstellt, dass 
allein die Abschaffung des Gesamthandsver-
mögens durch das MoPeG nicht zu einer Verlet-
zung von laufenden Nachbehaltensfristen führt. 
Diese würden erst dann verletzt, wenn sich der 
Anteil am Gesellschaftsvermögen während der 
Nachbehaltensfrist vermindert. Um die erheb-
liche Unsicherheit in der Praxis zu beseitigen 
und eine hektische Übertragungswelle noch vor 
dem Jahreswechsel zu vermeiden, hat sich der 
Bundestag vor der abschließenden Beratung 
des Gesetzes aber stattdessen zu einer großen 
Lösung entschlossen. Nach der jetzt geplanten 
Änderung gelten rechtsfähige Personenge-
sellschaften für Zwecke der Grunderwerb-
steuer bis 31. Dezember 2024 weiterhin als 
Gesamthand und deren Vermögen als Gesamt-
handsvermögen.

In der Praxis würde sich also zunächst nichts 
ändern, wenn das Wachstumschancengesetz 
in diesem Punkt auch vom Bundesrat unverän-
dert verabschiedet wird. Zwar hat der Bundes-
rat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss 
angerufen. In Bezug auf diesen Punkt hatte 
der Bundesrat allerdings eine vergleichbare 
Regelung angeregt, sodass es hier kaum zu 
einer Änderung durch den Vermittlungsaus-
schuss kommen dürfte. Im kommenden Jahr 
wollen Bund und Länder dann die Reform des 
Grunderwerbsteuerrechts einschließlich neuer 
Regelungen für Immobilienübertragungen auf 
Personengesellschaften sowohl für Alt- als 
auch für Neufälle angehen.

In Zukunft kann das MoPeG noch in einem 
weiteren Punkt Auswirkungen auf das Steuer-
recht haben. Seit 2022 können nämlich Perso-
nenhandelsgesellschaften zur Körperschafts-
besteuerung wechseln. Für Einzelunternehmer 
oder eine GbR gibt es diese Option dagegen 
nicht. Aufgrund der Änderungen bei der GbR 
durch das MoPeG ist aber zu erwarten, dass die 
Optionsregelung durch eine künftige Änderung 
auch für die GbR geöffnet wird.

Auch wenn in der Fachliteratur diskutiert wird, 
ob das MoPeG nicht doch noch weitere Auswir-
kungen auf das Steuerrecht hat, insbesondere 
bei den Ertragsteuern, sind solche Auswir-
kungen vom Gesetzgeber jedenfalls nicht 
beabsichtigt gewesen. Sollte sich daher noch 
zeigen, dass es tatsächlich solche Auswirkun-
gen gibt, ist davon auszugehen, dass auch hier 
noch nachträglich Korrekturen oder zumindest 
großzügige Übergangsregelungen geschaffen 
werden.

INFOBRIEF
Dezember 2023
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• Beschlussmängel: Anders als bei Kapitalgesellschaften gab es für Personengesell-

schaften bislang kein Beschlussmängelrecht. Dies ändert sich nun, indem für Perso-

nenhandelsgesellschaften ebenfalls ein Beschlussmängelrecht eingeführt wird, das 

sich an den aktienrechtlichen Vorschriften orientiert. Für eine Anfechtungsklage 

gegen einen Gesellschafterbeschluss bleibt einem Gesellschafter eine Frist von drei 

Monaten, sofern im Gesellschaftsvertrag nicht eine kürzere Frist vereinbart wurde. 

Nur in Ausnahmefällen ist ein Beschluss von Anfang an nichtig. Für eine GbR gilt das 

neue Beschlussmängelrecht nur dann, wenn es ausdrücklich im Gesellschaftsver-

trag vereinbart wurde.

• Gesellschafterklage: Bislang hat die 

Rechtsprechung bereits das Recht eines 

Gesellschafters anerkannt, Ansprüche der 

Gesellschaft in eigenem Namen geltend 

zu machen. Dies wird nun auch gesetzlich 

geregelt. Damit ist künftig jeder Gesell-

schafter befugt, einen auf dem Gesell-

schaftsverhältnis beruhenden Anspruch 

der Gesellschaft gegen einen anderen Gesellschafter im eigenen Namen geltend 

zu machen, wenn der geschäftsführungsbefugte Gesellschafter dies pflichtwidrig 

unterlässt.

• Einheitsgesellschaft: Die von der Rechtsprechung seit langem anerkannte Form 

der Einheitsgesellschaft, bei der die Kommanditgesellschaft die alleinige Gesell-

schafterin ihres Komplementärs ist, wird nun auch gesetzlich anerkannt. Das Gesetz 

sieht vor, dass die der KG zustehenden Gesellschafterrechte in der Gesellschafter-

versammlung der Komplementärgesellschaft durch die Kommanditisten wahrge-

nommen werden. 

UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER

UNRICHTIGER ODER     
UNBERECHTIGTER STEUERAUSWEIS
Nicht in allen Fällen ist ein unrichtig oder unberechtigt ausgewiesener Um-
satzsteuerbetrag an das Finanzamt zu zahlen.

Wer in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige Leistung einen höheren 

Umsatzsteuerbetrag ausweist als nach dem Gesetz fällig wäre, schuldet dem Finanz-

amt auch den zu viel ausgewiesenen Mehrbetrag. Auch wenn ein Unternehmer in einer 

Rechnung die Umsatzsteuer ausweist, obwohl er zum gesonderten Ausweis der Steuer 

nicht berechtigt ist (z.B. bei einem umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer), muss er 

diese Steuer ans Finanzamt abführen. Das Gleiche gilt, wenn jemand wie ein leistender 

Unternehmer abrechnet und einen Umsatzsteuerbetrag gesondert ausweist, obwohl 

er nicht Unternehmer ist oder die abgerechnete Lieferung oder sonstige Leistung gar 

nicht ausführt.

Schon vor mehreren Jahren hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass ein negati-

ver Betrag, der in einer Rechnung unrichtig oder unberechtigt ausgewiesen wird, 

nicht dem Finanzamt geschuldet wird. Im Streitfall waren die ausgewiesenen Beträge 

RÜCKZAHLUNG VON ERSTAT-
TUNGSZINSEN ALS NEGATIVE 
KAPITALERTRÄGE
Zahlt ein Steuerzahler die vom Finanzamt zuvor 
ausgezahlten Erstattungszinsen zur Einkom-
mensteuer wieder ans Finanzamt zurück, weil 
in einer späteren Zinsfestsetzung Nachzah-
lungszinsen anfallen, kann die Rückzahlung 
zu negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen 
führen. Dies wäre also einer der seltenen Fälle, 
in denen die Nachzahlungszinsen, die im Gegen-
satz zu Erstattungszinsen sonst eigentlich 
nicht steuermindernd berücksichtigt werden 
dürfen, sich doch steuerlich auswirken. Diese 
Ausnahme hat der Bundesfinanzhof abgeseg-
net, aber auch klargestellt, dass das Entstehen 
negativer Einnahmen voraussetzt, dass die zu 
zahlenden Zinsen auf denselben Unterschieds-
betrag und denselben Verzinsungszeitraum 
entfallen wie die erhaltenen Erstattungszinsen. 
Im Endeffekt sind also in der Regel trotzdem 
nicht die vollen Nachzahlungszinsen als nega-
tive Einnahmen abzugsfähig.

BEITRAGSHÖHE HÄNGT VOM 
EINKOMMEN BEIDER  
EHEGATTEN AB
Der Krankenversicherungsbeitrag freiwil-
lig Versicherter richtet sich auch nach dem 
Einkommen des privat versicherten Ehegatten. 
Das Landessozialgericht Hessen hat bestätigt, 
dass bei einem freiwillig versicherten Mitglied 
für den Beitrag dessen gesamte wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen ist. Dazu 
gehört neben dem eigenen Einkommen auch  
die Hälfte des Einkommens des Ehegatten oder 
Lebenspartners, sofern dieser nicht ebenfalls 
Mitglied in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist. Als Grund dafür gibt das Gericht an, 
dass das Einkommen des besserverdienen-
den Ehegatten den entscheidenden Faktor für 
die wirtschaftliche Lage innerhalb der Ehe 
darstellt.

UMFANG DER ERBSCHAFT-
STEUERBEFREIUNG EINES 
FAMILIENHEIMS
Für ein Familienheim, das auch vom Erben 
selbst genutzt wird, gibt es eine Befreiung von 
der Erbschaftsteuer. Diese Steuerbefreiung 
umfasst aber laut einem Urteil des Niedersäch-
sischen Finanzgerichts nur die Grundfläche des 
mit dem Familienheim bebauten Flurstücks 
oder bei größeren Flurstücken eine angemes-
sene Zubehörfläche. Im Streitfall stand das 
Haus auf einem von mehreren Flurstücken, die 
im Grundbuch zu einem Grundstück vereinigt 
waren und daher alle zur Erbschaft gehörten. 
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jeweils hinter dem Eurozeichen mit einem Bindestrich versehen, der vom Bundesfi-

nanzhof als Minuszeichen gewertet wurde. Vom Aussteller des Dokuments wurde mit 

diesen negativen Beträgen aber nicht über von ihm erbrachte Leistungen abgerech-

net, sondern über einen Bonus gemäß einer Jahreskonditionsvereinbarung, der als 

Entgeltminderung an den Aussteller des Dokuments vereinbart worden war und 

vom Empfänger des Dokuments zu zahlen war.

Das Bundesfinanzministerium hat nun auf dieses Urteil reagiert und den Umsatz-

steuer-Anwendungserlass entsprechend angepasst. Demnach schuldet der 

Aussteller einen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag 

dem Finanzamt nicht, wenn er nicht über eine von ihm erbrachte Leistung, sondern 

über eine Entgeltminderung abrechnet und dies zusätzlich durch ein Minuszeichen 

bei dem offen ausgewiesenen Betrag zum Ausdruck bringt.

Im Falle einer Gutschrift im Sinne des Umsatzsteuerrechts, in der mit einem Minuszei-

chen zum Ausdruck gebracht werden soll, dass der Leistungsempfänger dem leisten-

den Unternehmer die Zahlung des genannten Umsatzsteuerbetrages schuldet, ist das 

Urteil dagegen nicht anwendbar, da in diesen Fällen über eine (angeblich) erbrachte 

Leistung und nicht über eine Entgeltminderung abgerechnet werden soll. Dabei kann 

sich eine Steuerschuldnerschaft des Empfängers der Gutschrift ergeben.

Im gleichen Urteil, das zu der Änderung geführt hat, hat der Bundesfinanzhof auch 

entschieden, dass bei der Prüfung, ob in einem Dokument über eine Leistung abge-

rechnet wird, der Inhalt weiterer Dokumente jedenfalls dann ergänzend heranzuziehen 

ist, wenn in der Abrechnung auf diese Dokumente verwiesen wird. Auch diese Vorgabe 

hat die Finanzverwaltung in den Umsatzsteuer-Anwendungserlass übernommen. 

Das Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung 
jedoch nicht für das gesamte Grundstück, son-
dern nur für dasjenige der fünf zusammenge-
fassten Flurstücke, auf dem das Gebäude steht. 
Das Gericht meint, dass die Befreiungsregelung 
aus verfassungsrechtlichen Gründen restriktiv 
auszulegen ist, weil nahe Angehörige, für die 
die Befreiungsregelung gilt, ohnehin bereits 
durch hohe Freibeträge begünstigt sind und 
andernfalls eine verfassungswidrige Doppelbe-
günstigung eintreten könnte.

ANSPRUCH AUF VORSTEUER-
ABZUG DER EINFUHRUM-
SATZSTEUER
Der Vorsteuerabzug von Einfuhrumsatzsteuer 
setzt voraus, dass der eingeführte Gegenstand 
für die Zwecke der umsatzsteuerpflichtigen 
Umsätze des Unternehmens eingeführt wurde. 
Das setzt nach Überzeugung des Bundesfinanz-
hofs voraus, dass das Unternehmen den Gegen-
stand selbst für diese Umsätze verwendet. 
Erbringt der einführende Unternehmer in Bezug 
auf den eingeführten Gegenstand dagegen 
lediglich eine Verzollungs- oder Beförderungs-
dienstleistung, steht ihm daher kein Anspruch 
auf Vorsteuerabzug der entrichteten Einfuh-
rumsatzsteuer zu. Den Erstattungsanspruch 
muss der Dienstleister stattdessen bei seinem 
Kunden geltend machen, in dessen Auftrag er 
die Verzollung vorgenommen hat, und dem der 
Vorsteuerabzug zusteht.
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